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1. Rechtsgrundlage 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) nach § 91 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch 
(SGB V) beschließt gemäß § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 12 SGB V Richtlinien zur Regelung 
der Verordnung von Krankentransporten (Krankentransport-Richtlinie).  
Nach § 60 Absatz 1 Satz 3 SGB V hat der G-BA zudem besondere Ausnahmefälle festzulegen, 
in welchen die Krankenkassen Fahrkosten zu einer ambulanten Behandlung übernehmen. 
Diese Festlegung hat der G-BA in § 8 seiner Krankentransport-Richtlinie vorgenommen. 
Die bisherigen Regelungen im § 60 Absatz 1 Satz 4 SGB V und der §§ 8 und 9 der Kranken-
transport-Richtlinie sehen vor, dass Krankenfahrten zu ambulanten Behandlungen zu Lasten 
der gesetzlichen Krankenversicherung der vorherigen Genehmigung durch die Krankenkasse 
bedürfen. 
Mit dem „Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals“ (Pflegepersonal-Stärkungsgesetz – 
PpSG) vom 11. Dezember 2018 wurde § 60 Absatz 1 SGB V (Fahrkosten) mit Wirkung zum 
1. Januar 2019 im Hinblick auf das Genehmigungsverfahren für mobilitätsbeeinträchtigte Pa-
tientengruppen bei Krankenfahrten zur ambulanten Behandlung geändert. Die genannten Re-
gelungen in der Krankentransport-Richtlinie waren hieran anzupassen. 
Darüber hinaus wurde die Verordnung einer Krankenbeförderung (Muster 4) mit Wirkung zum 
1. April 2019 angepasst. Insofern sah sich der G-BA veranlasst, diese Änderungen auch in der 
Anlage seiner Richtlinie nachzuvollziehen. 

2. Eckpunkte der Entscheidung 

2.1 Genehmigungsfiktion für mobilitätsbeeinträchtigte Patientengruppen bei Kran-
kenfahrten zur ambulanten Behandlung  

Die bisherige Regelung im SGB V und dem entsprechend in der Krankentransport-Richtlinie 
sah vor, dass Krankenfahrten zu ambulanten Behandlungen zu Lasten der gesetzlichen Kran-
kenversicherung der vorherigen Genehmigung durch die Krankenkasse bedürfen. Mit Inkraft-
treten des PpSG wurde das Genehmigungsverfahren für dauerhaft mobilitätsbeeinträchtigte 
Patientengruppen (Merkzeichen „aG“, „Bl“ oder „H“, Pflegegrad 3 mit dauerhafter Mobilitäts-
beeinträchtigung, 4 oder 5) durch die Einführung einer Genehmigungsfiktion vereinfacht: Für 
diese bisher in § 8 Absatz 3 Satz 1 und 2 der Krankentransport-Richtlinie genannten mobili-
tätsbeeinträchtigten Patientengruppen gilt die Genehmigung der Krankenfahrt zur ambulanten 
Behandlung mit Ausstellung der Verordnung als erteilt. Die vorgenommenen Änderungen in 
den §§ 6, 7, 8 und 9 der Krankentransport-Richtlinie sind veranlasst durch die Gesetzesände-
rung des PpSG. Zur besseren Orientierung werden Besonderheiten zum Genehmigungserfor-
dernis nun einheitlich der betreffenden Beförderungsart zugeordnet und – wie bisher bereits 
in § 6 Absatz 3 – in einem eigenen Absatz 6 des § 7 bzw. des § 8 gebündelt. Die bisher in § 9 
und an unterschiedlichen Stellen in § 8 enthaltenen Regelungen zu den Genehmigungserfor-
dernissen können damit entfallen und § 9 beschränkt sich auf Aussagen zum Genehmigungs-
verfahren. 
Die vom Gesetzgeber mit dem PpSG vorgesehene Genehmigungsfiktion gilt nicht für die bis-
her in § 8 Absatz 3 Satz 3 der Krankentransport-Richtlinie genannten vergleichbar mobilitäts-
beeinträchtigten Patientengruppen, die keinen Nachweis nach § 8 Absatz 3 Satz 1 der Kran-
kentransport-Richtlinie besitzen. Die bisherige Regelung wird daher in einem eigenen Absatz 4 
des § 8 verortet und in seiner Formulierung angepasst. 

2.2 Änderung Anlage I 
In Anlage I der Krankentransport-Richtlinie sind die anzugebenden Inhalte einer Verordnung 
für Krankenbeförderungsleistungen festgehalten. 
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Mit Wirkung zum 1. April 2019 wurde die Verordnung einer Krankenbeförderung (Muster 4) 
angepasst. Anlass für die Überarbeitung des vorherigen Musters 4 waren u. a. datenschutz-
rechtliche Bedenken des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
(BfDI). Darüber hinaus wurde das Muster an Änderungen der Krankentransport-Richtlinie so-
wie gesetzliche Änderungen, wie die Klarstellung der Genehmigungspflicht für Krankentrans-
porte nach § 60 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 SGB V durch das GKV-Versorgungsstärkungsge-
setz vom 16. Juli 2015 und die zum 1. Januar 2017 erfolgte Einführung eines neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs und die in diesem Zusammenhang erfolgte Einführung von fünf Pflege-
graden anstelle der vorherigen drei Pflegestufen durch das Zweite Pflegestärkungsgesetz vom 
21. Dezember 2015. Dabei wurde darauf geachtet, das neue Muster 4 übersichtlicher zu ge-
stalten, um so eine bessere Lesbarkeit und Transparenz für alle Beteiligten herzustellen. Da 
die Inhalte der Verordnung gemäß § 2 Absatz 1 Satz 3 Krankentransport-Richtlinie in der An-
lage 1 geregelt sind, sah sich der G-BA veranlasst, diese Änderungen auch in der Anlage 
seiner Richtlinie nachzuvollziehen. Zudem soll die Anlage I an die Regelungstiefe in anderen 
Richtlinien in Bezug auf Inhalte von Verordnungsformularen angepasst werden. 

3. Würdigung der Stellungnahmen 

Bei Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen ergaben sich folgende Änderungen im Be-
schlussentwurf: 
In § 6 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 
„Krankentransporte zu stationären Leistungen bedürfen keiner Genehmigung durch die Kran-
kenkasse.“ 
Im neuen § 8 Absatz 4 wurde vor dem Wort „Kriterien“ das Wort „der“ ersetzt durch das Wort 
„den“.  
Das Stellungnahmeverfahren ist in Abschnitt 6 dokumentiert. 

4. Bürokratiekostenermittlung 

Mit Änderung der Krankentransport-Richtlinie wird das Genehmigungsverfahren für Kranken-
fahrten zur ambulanten Behandlung mobilitätsbeeinträchtigter Menschen dahingehend verein-
facht, dass durch Einführung einer Genehmigungsfiktion die Genehmigung der Krankenfahrt 
zur ambulanten Behandlung mit Ausstellung der Verordnung als erteilt gilt. Dies stellt eine 
bürokratische Entlastung für alle Beteiligten und Betroffenen dar. Diese Änderung in der Kran-
kentransport-Richtlinie und daraus resultierende bürokratische Entlastung sind veranlasst 
durch das am 11.12.2018 in Kraft getretene Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals (Pfle-
gepersonal-Stärkungsgesetz – PpSG). 
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5. Verfahrensablauf 

Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 

01.01.2019  Inkrafttreten des Pflegepersonals-Stärkungsgesetzes (PpSG) 
vom 11.12.2018 

20.06.2019 G-BA Einleitung der Beratungsverfahren 
• Genehmigungsverfahren für Krankenfahrten zur ambu-

lanten Behandlung mobilitätsbeeinträchtigter Menschen 
• Änderung Anlage I der KT-RL 

28.08.2019 UA VL Beratung des Beschlussentwurfs und Beschluss zur Einleitung 
des Stellungnahmeverfahrens vor abschließender Entschei-
dung des G-BA (gemäß 1. Kapitel § 10 VerfO) über eine Ände-
rung der Krankentransport-Richtlinie 

19.12.2019 G-BA Abschließende Beratungen und Beschluss über eine Ände-
rung der Krankentransport-Richtlinie 

10.02.2020  Nichtbeanstandung des BMG 

03.03.2020  Veröffentlichung im Bundesanzeiger 

04.03.2020  Inkrafttreten 

 
 
Berlin, den 19. Dezember 2019 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 
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6. Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens 

Die Volltexte zur Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens sind als Anlage zu den Tra-
genden Gründen beigefügt. 

6.1 Einleitung des schriftlichen Stellungnahmeverfahrens 
Der Unterausschuss Veranlasste Leistungen hat in Delegation für das Plenum nach § 3 Ab-
satz 1 Satz 2 Geschäftsordnung (GO) und 1. Kapitel § 10 Absatz 1 der Verfahrensordnung 
des G-BA (VerfO) in seiner Sitzung am 28. August 2019 beschlossen, ein Stellungnahmever-
fahren nach § 91 Absatz 5 und Absatz 5a SGB V vor seiner Entscheidung über eine Änderung 
der Krankentransport-Richtlinie einzuleiten. Der Bundesärztekammer, der Bundeszahnärzte-
kammer, der Bundespsychotherapeutenkammer sowie dem Bundesbeauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit wurde Gelegenheit gegeben, innerhalb einer Frist von vier Wo-
chen zur beabsichtigten Änderung der Krankentransport-Richtlinie Stellung zu nehmen. Den 
angeschriebenen Organisationen wurden anlässlich der Beschlussfassung des G-BA zur Ein-
leitung des Stellungnahmeverfahrens auch die Tragenden Gründe als Erläuterung übersandt. 
Die Stellungnahmefrist endete am 25. September 2019. 

6.2 Eingegangene Stellungnahmen 
Die eingegangenen Stellungnahmen der Institutionen/Organisationen, denen Gelegenheit zur 
Abgabe einer Stellungnahme (SN) gegeben wurde sowie entsprechende Eckdaten zum Ein-
gang und zur Anhörung sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. 

Stellungnahmeberechtigte  Eingang SN Bemerkungen 

Stellungnahmeberechtigte gemäß § 91 Absatz 5 SGB V 

Bundesärztekammer (BÄK) 26.09.2019  

Bundeszahnärztekammer (BZÄK) 24.09.2019 Verzicht auf die Abgabe 
einer Stellungnahme. 

Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) 23.09.2019  

Stellungnahmeberechtigte gemäß § 91 Absatz 5a SGB V 

Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfrei-
heit (BfDI) 

19.09.2019  
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6.3 Beschlussentwurf zum Stellungnahmeverfahren 
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6.4 Tragende Gründe zum Stellungnahmeverfahren 
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6.5 Auszug der Krankentransport-Richtlinie mit den Änderungen zum Stellungnah-
meverfahren 
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6.6 Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf (BE) 

1.  BfDI Eine Stellungnahme zu den Inhalten dieses Beschlussentwurfs gebe ich nicht ab, 
weise jedoch daraufhin, dass ich hinsichtlich der Datenschutzkonformität der Kranken-
transport-Richtlinie insgesamt und der Verordnung (Muster 4) – auch nach deren Än-
derung zum 01.04.2019 – insgesamt weiterhin Bedenken habe und dies entsprechend 
prüfen und datenschutzrechtlich bewerten werde. 

Kenntnisnahme  

2.  BPtK Die Bundespsychotherapeutenkammer begrüßt den zeitnahen Nachvollzug der neuen 
gesetzlichen Regelung zum Genehmigungsverfahren für mobilitätsbeeinträchtigte Pa-
tientengruppen bei Krankenfahrten zur ambulanten Behandlung, die mit dem Pflege-
personal-Stärkungsgesetz zum 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist, sowie der Ände-
rung des Verordnungsmusters (Muster 4) mit Wirkung zum 1. April 2019 durch eine 
sachgerechte Änderung der Krankentransport-Richtlinie des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses. Durch die Verortung der Besonderheiten zum Genehmigungserfordernis 
bei der jeweiligen Beförderungsart in einem eigenen Absatz wird dabei insgesamt eine 
bessere Übersichtlichkeit der Regelungsinhalte erreicht. 

Kenntnisnahme  

3.   I. 2. Änderung § 8 d) 
Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 
eingefügt: „Eine Verordnung von Fahr-
ten zur ambulanten Behandlung ist 
auch für Versicherte möglich, die kei-
nen Nachweis nach Absatz 3 Satz 1 be-
sitzen, wenn diese von einer den Krite-
rien von Absatz 3 Satz 1 vergleichbaren 
Beeinträchtigung der Mobilität betroffen 
sind und einer ambulanten Behandlung 
über einen längeren Zeitraum bedürfen. 

Hinsichtlich der vorgeschlagenen Einfügung 
eines neuen Absatzes 4 in § 8 gibt es aus 
Sicht der BPtK lediglich einen geringfügigen 
redaktionellen Änderungsbedarf. 

Korrektur der Formulierung in 
§ 8 Absatz 4: 
„… wenn diese von einer dern 
Kriterien von Absatz 3 Satz 1 
vergleichbaren Beeinträchti-
gung der Mobilität betroffen 
sind …“ 

Korrektur BE 
wie nebenste-
hend 

4.   Auch die vorgesehene Anpassung der Anlage I, insbesondere an die übliche Rege-
lungstiefe in den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses, wird begrüßt. 

Kenntnisnahme  
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf (BE) 

5.  BÄK Die Bundesärztekammer weist darauf hin, dass im Zuge der Überarbeitung der Kran-
kentransport-Richtlinie zusätzlich zu den im Beschlussentwurf vorgesehenen Änderun-
gen in § 6 der Richtlinie (Krankentransporte) eine Klarstellung erfolgen sollte, dass die 
Verordnung eines Krankentransportes zur stationären Behandlung grundsätzlich kei-
ner Genehmigung durch die Krankenkasse bedarf. Dieser Sachverhalt ist dem Richtli-
nien-Text bislang nur indirekt zu entnehmen, was zu Missverständnissen führen kann. 

Kenntnisnahme. Dem Hinweis 
der BÄK wird zur Klarstellung 
der Regelung in § 6 Absatz 3 
gefolgt. Folgender Satz wird 
angefügt: 
„Krankentransporte zu statio-
nären Leistungen bedürfen kei-
ner Genehmigung durch die 
Krankenkasse.“ 

Änderung im 
BE wie neben-
stehend. 

 



17 

6.7 Volltexte der schriftlichen Stellungnahmen 

 
 



18 

 

 
 

 



19 

 

 
 

 



20 

 

 
  



21 

6.8 Mündliche Stellungnahmen 
Alle stellungnahmeberechtigten Organisationen, die eine schriftliche Stellungnahme abgege-
ben haben sowie nicht auf eine Anhörung verzichtet haben, sind fristgerecht zur Anhörung am 
13. November 2019 eingeladen worden. Die Anhörungsberechtigten haben auf ihr mündliches 
Stellungnahmerecht verzichtet. 
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